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Die Sektion Ziirich
meldet...

Vor und nach den Wahlen...

Wenn diese Zeilen im «wohnen» er-
scheinen, sind die Wahlen fiir Stinde-
und Nationalrat voriiber, vorbei auch die
Feiern fiir das mehr oder weniger gute
Abschneiden anlidsslich dieser Wahlen.
Gewinne, und sind es nur einzelne Sitze,
werden tiichtig herausgestrichen, verlo-
rene Positionen natiirlich begriindet. Der
Alltag nimmt seinen Fortgang, und vor-
aussichtlich wird sich in unserer Politik
nicht allzuviel dndern.

Im Vorfeld dieser Wahlen gab es aber
doch bemerkenswerte Feststellungen zu
machen. Jede Partei war bemiiht, ihr Ver-
stindnis fiir den Mitbiirger herauszu-
streichen und darzulegen, was alles un-
ternommen werde, wenn er seine Stimme
gerade ihr gebe und dadurch mithelfe,
die Partei zu festigen und zu unterstiitzen
in all ihren Bemiihungen fiir den Wiéhler.
Mit grossem personlichem und finanziel-
lem Aufwand wurde der Stimmbiirger in
Schrift, Bild und Ton «berieselt». Inter-
essanterweise wurden iiber viele Parteien
hinweg die gleichen aktuellen Probleme
in die Wahlpropaganda miteinbezogen
und deren Losung versprochen.

So war fiir diese Wahlenin den Stidnde-
und Nationalrat besonders das Waldster-
ben hoch im Kurs. Erstaunlich ist nur,
dass, obwohl man schon seit Jahren fest-
stellen konnte, dass unsere Wilder «ser-
beln», bis vor kurzem kaum davon
Kenntnis genommen wurde. Dann wur-
de zum Teil auch iiber unsere Autobah-
nen gewettert. Leider, muss man heute
feststellen, wurde man auch hier — und
das gilt nicht nur fiir die Politiker — eben
erst im nachhinein gescheiter. Vergessen
ist jene Zeit, als man iiber mangelnde
Strassen schimpfte und dafiir war: je
mehr, desto besser.

Bemerkenswert ist, dass vor den Wah-
len die kommenden Verteuerungen bei
der PTT bekannt wurden. Telefon und
Posttaxen werden teurer, und vorbei sind
jene Zeiten, wo man fiir 20 Rappen einen
Brief verschicken konnte. Wihrend die
PTT einer jener Betriebe ist, die dem
Bund jahrlich namhafte Betrige aus sei-
nem Ertrag abliefern konnen, werden die
Belastungen fiir die Postkunden durch
Preiserhdhungen und Leistungsabbau
immer grosser. In der Wahlpropaganda
der Parteien war davon kaum etwas fest-
zustellen.

Fragen Sie,
Wir antworten gern

Was ist zu tun, wenn ein ausziehen-
der Mieter das «Protokoll zur Woh-
nungsiibergabe» (SVW-Formular Fl)
nicht unterschreibt?

In erster Linie wird im Ubergabe-
protokoll der Zustand der Wohnung
festgehalten. Dies erfolgt nicht nurim
Interesse der Genossenschaft, son-
dern ebenso in jenem des einziehen-
den Mieters. Er soll spéter nicht fiir
Schiaden verantwortlich gemacht wer-
den, die bei seinem Einzug bereits be-
standen haben, und die allenfalls von
der Genossenschaft sogleich zu behe-
benden Mingel stehen von Anfang an
fest.

Weigert sich ein ausziehender Mie-
ter prinzipiell, ein Ubergabeprotokoll
zu unterschreiben, so tut die Genos-
senschaft gut daran, gleichwohl sorg-
faltig und im Einvernehmen mit dem
einziehenden Mieter den Zustand der
Wohnung protokollarisch aufzuneh-
men. Sofern die Genossenschaft den
ausziehenden Mieter nicht fiir Sché-
den haftbar machen will, erfiillt das
Protokoll seinen Zweck auch so.

Besteht Uneinigkeit zwischen der
Genossenschaft und dem ausziehen-
den Mieter iiber die Haftung fiir von
ihm verursachte Beschddigungen

.oder iibermidssige Abniitzung, so
muss das Protokoll als Beweismittel
dienen konnen. Fehlt ein beweiskrif-
tiges Protokoll, so wird normalerwei-
se vermutet, die Wohnung sei in ein-
wandfreiem Zustand tibergeben wor-
den. Die Genossenschaft muss sich
also absichern, wo dies nicht der Fall
ist.

Vorerst geht es darum, den effekti-

ven Zustand der einzelnen Woh-

nungsteile festzuhalten. Dariiber ist
eine Einigung mit dem ausziehenden
Mieter allenfalls méglich. Differen-
zen entstehen namentlich, wenn der
Mieter bestimmte, auf dem SVW-
Formular mit einem Ring zu bezeich-
nende Mingel nicht anerkennt, weil
er sich damit selbst als entschidi-
gungspflichtig erkldren wiirde. Hier
konnte eventuell ein Vermerk an der
entsprechenden Stelle des Protokolls
(z.B. «mieterseits abgelehnt») weiter-
helfen, so dass am Ende doch alle
Beteiligten das Protokoll unterschrei-
ben kénnen.

Weigert sich der ausziehende Mie-
ter, ein Ubergabeprotokoll zu unter-
schreiben, beziehungsweise erschei-
nen weder er noch ein bevollméchtig-
ter Vertreter zur Wohnungsiibergabe,
so muss die Genossenschaft die Be-
weise fiir Méngel und Schiden si-
chern, um dem Mieter gegeniiber ihre
Anspriiche geltend zu machen. Diese
miissen dem Mieter unverziiglich mit-
geteilt werden.

Bei grosseren Méngeln empfiehlt es
sich, einen neutralen Experten beizu-
ziehen oder die zusténdige Behorde
(Gemeindeammann usw.) einen amt-
lichen Befund der Wohnung aufneh-
men zu lassen. Die Experten oder Be-
amten befinden allerdings nicht dar-
iiber, wer im Streitfall fiir die Behe-
bung festgestellter Mingel zahlen
muss. Dies ist Sache des Gerichtes
oder, falls im Mietvertrag vorgesehen,
eines Schiedsgerichtes. Diese ent-
scheiden meist lange nachdem die
Maingel bereits behoben werden
mussten. Was unterstreicht, wie wich-
tig das Ubergabeprotokoll fiir alle Be-
teiligten ist.

Offensichtlich ist dazu noch viel mehr
notwendig. Vielleicht, dass bei der néch-
sten Kostenanpassung der Brief zu fran-
kieren und dann gleich dem Empféinger
selbstiiberbracht werdenmuss... H. M.

Baugenossenschaft in Zurich mit rund
800 Wohnungen sucht

hauptamtlichen
Verwalter

Néhere Ausklnfte Uber diese interes-
sante Stelle durch Telefon 01/521896

211



	Die Sektion Zürich meldet...

